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Anfrage

Die 410 TEUR zusätzliche Kosten für die Flüchtlinge, die sind ja 2022 noch nicht ge
zahlt worden vom Land. Ich hatte Sie angefragt, in der. letzten Sitzung, wie viele, wie 
groß wird die Summe eventuell dieses Jahr ausfallen? Können Sie dazu was sagen, 
in welcher Größenordnung?

Antwort:

Der Landkreis ist gemäß § 2 Abs. 1 Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürF- 
lüAG) im übertragenen Wirkungskreis für die Unterbringung von Personen nach § 1 
ThürFlüAG zuständig.
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